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Satzung der Sportstätten der Stadt Sömmerda  

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 21 der Vorläufigen Kommunalor dnung für das Land Thü-
ringen vom 24.07.1992 sowie des § 12 des Kommunalab gabegesetzes vom 
07.08.1991 beschließt die Stadtverordnetenversammlu ng in ihrer Sitzung am 
30.09.1993 folgende Satzung für die Sportstätten de r Stadt Sömmerda. 
 
 
 
§ 1 Bereitstellung der Sportstätten der Stadt als ö ffentliche  Einrichtu-

gen 
 
 Die Stadt Sömmerda stellt die in ihrem Eigentum st ehenden Sportstät-

ten als öffentliche Einrichtungen zur allgemeinen N utzung bereit. 
 
 
§ 2  Benutzungsrecht  
 
 Zur Benutzung der städtischen Sportstätten sind na ch Maßgabe der fol-

genden Bestimmungen alle Personen berechtigt. Dabei  sind die Nutzer 
zu einer pfleglichen Behandlung der Sportstätten un d Geräte ver-
pflichtet. Nutzer, welche vorsätzlich oder fahrläss ig einen Schaden 
verursachen, sind gegenüber der Stadt für diesen er satzpflichtig. 

 
 
§ 3 Benutzungsordnung  
 
 Die jeweils gültigen Verhaltensmaßregeln werden in  entsprechenden 

Hausordnungen festgelegt. Die jeweils diensthabende n Aufsichtsperso-
nen üben das Hausrecht aus. 

 
 
§ 4  Benutzungszeit  
 
 Die Benutzungszeiten werden von der Stadt Sömmerda  festgesetzt und 

öffentlich bekanntgemacht. 
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§ 5  Benutzungsgebühren  
 
 Die Benutzungsgebühren werden in gesonderten Gebüh rensatzungen gere-

gelt. 
 
 
§ 6  Rechtsmittel  
 
 Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzu ng regeln sich nach 

den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwal-
tungsgerichtsordnung. 

 
 
§ 7  Inkrafttreten  
 
 Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichu ng in Kraft. 
 
 
Sömmerda, den 15.09.1993 
 
 
 
Bollinger  
Bürgermeister  
 


